
 

 

 

Beschlüsse der Arbeits- und  
Dienstrechtlichen Kommission  

vom 20. September 2010  
 
 
 
A. (70. Änderung der Dienstvertragsordnung) 
 
  … 
 
 
 
 
B. 4. Änderung der Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung 
 der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zur Regelung 
 des Übergangsrechts (ARR-Ü-Konf) 
 

Vom 20. September 2010 
 
Aufgrund des § 15a des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer Kirchen in Nie-
dersachsen über die Rechtsstellung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Mitarbeiterge-
setz - MG) vom 11. März 2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 92), zuletzt geändert durch 
die Verordnung des Rates der Konföderation zur Änderung des Mitarbeitergesetzes vom 
10. Juni 2008 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 59), hat die Arbeits- und Dienstrechtliche 
Kommission die Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen im Bereich der Konföderation ev. Kirchen in Niedersachsen und der beteiligten Kir-
chen aufgrund der 61. Änderung der Dienstvertragsordnung vom 10. Juni 2008 und zur 
Regelung des Übergangsrechts vom 10. Juni 2008 – ARR-Ü-Konf - (Kirchl. Amtsbl. Han-
nover S. 70), zuletzt geändert durch die 3. Änderung der Arbeitsrechtsregelung zur Über-
leitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zur Regelung des Übergangsrechts vom 
4. November 2009 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 223), wie folgt geändert:  
 
 

§ 1 
Änderung der Arbeitsrechtsregelung  

 
1. § 8 wird wie folgt geändert:  

 
a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  

 
„1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 be-
ziehungsweise 2 auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Mitarbei-
terinnen, die bei Fortgeltung des BAT bis spätestens zum 28. Februar 2013 wegen 
Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit höhergruppiert 
worden wären, unabhängig davon, ob die Hälfte der erforderlichen Bewährungs- 
oder Tätigkeitszeit am Stichtag erfüllt ist. 2In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 er-
halten Mitarbeiterinnen, die in der Zeit zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 
28. Februar 2013 bei Fortgeltung des BAT höhergruppiert worden wären, in ihrer 
bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischen- oder 
Endstufe, die sich aus der Summe des bisherigen Tabellenentgelts und dem nach 
Absatz 2 ermittelten Höhergruppierungsgewinn nach bisherigem Recht ergibt; die 
Stufenlaufzeit bleibt hiervon unberührt. 3Bei Mitarbeiterinnen mit individueller 
Endstufe erhöht sich in diesen Fällen ihre individuelle Endstufe um den nach bis-
herigem Recht ermittelten Höhergruppierungsgewinn. 4§ 6 Absatz 4 Satz 4 gilt - 
auch bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe - entsprechend.”  

 



 

 

 

b) In Absatz 5 wird folgender Satz 4 angefügt:  
 

„4Absatz 3 gilt entsprechend.”   
 

c) Die Anmerkung zu § 8 wird aufgehoben.   
 

 
2. § 9 wird wie folgt geändert:  

 
a) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 2a eingefügt:  

 
„(2a) Absatz 2 gilt auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Mitar-
beiterinnen, die bei Fortgeltung des BAT bis spätestens zum 28. Februar 2013 
wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit die Voraus-
setzungen der Vergütungsgruppenzulage erfüllt hätten, unabhängig davon, ob die 
Hälfte der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit am Stichtag erfüllt 
ist.”  

 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:   

 
aa) Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

 
„b) 1Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppenauf-

stieg am 31. Dezember 2008 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit der Maß-
gabe, dass am 1. Januar 2009 die Hälfte der Gesamtzeit für den An-
spruch auf die Vergütungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für den 
vorausgehenden Aufstieg zurückgelegt sein muss oder die Vergütungs-
gruppenzulage bei Fortgeltung des bisherigen Rechts bis zum 28. Feb-
ruar 2013 erworben worden wäre. 2Im Fall des Satzes 1 2. Alternative 
wird die Besitzstandszulage auf schriftlichen Antrag gewährt.” 

 
bb) Nach Buchstabe b wird folgender neuer Buchstabe c eingefügt: 

 
„c) Wäre im Fall des Buchstaben a nach bisherigem Recht der Fallgruppen-

aufstieg spätestens am 31. Dezember 2010 erreicht worden, gilt Absatz 
2 auf schriftlichen Antrag mit der Maßgabe, dass am 1. Januar 2011 die 
Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die Vergütungsgruppenzu-
lage einschließlich der Zeit für den vorausgehenden Aufstieg erreicht 
worden sein muss und die Vergütungsgruppenzulage bei Fortgeltung 
des bisherigen Rechts bis zum 28. Februar 2013 erworben worden wä-
re.” 

 
c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Buchstabe b” durch die Wörter „Buchsta-

ben b und c” ersetzt.  
 
d) Die Anmerkung zu § 9 wird aufgehoben.  

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderung der Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. 
 


